
Straftaten gegen Jugend und Familie 1.1.
§ 144
Entführung von Kindern oder Jugendlichen
(1) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen unter 
sechzehn Jahren den Eltern oder anderen Erzie
hungsberechtigten entführt oder rechtswidrig vor
enthält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft.
(2) Wer
1. die Tat unter Anwendung von List, Drohung 

oder Gewalt begeht;
2. mit der Tat eine erhebliche Schädigung des Kin

des oder des Jugendlichen fahrlässig verursacht,
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf 
Jahren bestraft.
(3) Wer die Tat in der Absicht begeht, das Kind oder 
den Jugendlichen ins Ausland zu entführen, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren be
straft.
(4) Der Versuch ist strafbar, im Falle des Absatzes 3 
auch die Vorbereitung.

§ 145
Verleitung zu asozialer Lebensweise
Ein Erwachsener, der die geistige oder sittliche Ent
wicklung eines Kindes oder Jugendlichen dadurch 
gefährdet, daß er sie zu einer asozialen Lebensweise 
verleitet oder zur Begehung oder zur Teilnahme an 
einer mit Strafe bedrohten Handlung auffordert, oh
ne daß das Kind oder der Jugendliche diese Hand
lung ausführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Haft
strafe oder mit Geldstrafe bestraft oder von einem 
gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Ver
antwortung gezogen. §

§ 146
Verbreitung von Schund- und 
Schmutzerzeugnissen
(1) Wer Kinder oder Jugendliche dadurch gefähr
det, daß er Schund- und Schmutzerzeugnisse her
stellt, einführt oder verbreitet, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer unter fortwährender Verletzung der ihm 
obliegenden Aufsichtspflicht den Besitz solcher Er
zeugnisse bei Kindern oder Jugendlichen duldet, 
wird mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft oder von einem 
gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Ver
antwortung gezogen.
(3) Schund- und Schmutzerzeugnisse sind Druck
oder ähnliche Erzeugnisse, die geeignet sind, bei 
Kindern und Jugendlichen Neigungen zu Rassen- 
und Völkerhaß, Grausamkeit, Menschenverach
tung, Gewalttätigkeit oder Mord oder anderen Straf
taten sowie geschlechtliche Verirrungen hervorzuru
fen.

Hinweis; Vgl. §§ 4 und 14 der VO zum Schutze der 
Kinder und Jugendlichen (Reg.-Nr. 4.2.).

§ 147
Verleitung zum Alkoholmißbrauch
Wer als Erwachsener
1. Kinder oder Jugendliche zum Alkoholmißbrauch 

verleitet;
2. pflichtwidrig den Alkoholmißbrauch durch Ab

gabe alkoholischer Getränke an Kinder oder Ju
gendliche begünstigt oder den Alkoholmiß
brauch pflichtwidrig nicht verhindert,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwor
tung gezogen.

§ 148
Sexueller Mißbrauch von Kindern
(1) Wer ein Kind zu sexuellen Handlungen miß
braucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.
(2) Wer durch die Tat fahrlässig eine erhebliche 
Schädigung des Kindes verursacht oder bereits we
gen einer derartigen Handlung bestraft ist, wird mit 
Freiheitsstrafe von zwei bis zu acht Jahren bestraft.

Hinweis: Vgl. Hinweis § 44 StGB.

(3) Wer durch die Tat fahrlässig den Tod des Kindes 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren bestraft.
(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Kind im Sinne des Gesetzes ist, wer noch nicht 
vierzehn Jahre alt ist.

Sexueller Mißbrauch von Jugendlichen 

§ 149
(1) Ein Erwachsener, der einen Jugendlichen ande
ren Geschlechts zwischen vierzehn und sechzehn 
Jahren unter Ausnutzung der moralischen Unreife 
durch Geschenke, Versprechen von Vorteilen oder 
in ähnlicher Weise dazu mißbraucht, mit ihm Ge
schlechtsverkehr auszuüben oder geschlechtsver
kehrsähnliche Handlungen vorzunehmen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurtei
lung auf Bewährung bestraft.
(2) Die Strafverfolgung verjährt in zwei Jahren.
§ 1 5 0 4
(1) Ein Erwachsener, der unter Ausnutzung seiner 
Stellung einen Jugendlichen anderen Geschlechts 
zwischen vierzehn und sechzehn Jahren, der ihm zur 
Erziehung oder Ausbildung anvertraut ist oder der in 
seiner Obhut steht, zu sexuellen Handlungen miß
braucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.
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